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Lesefassung

Verordnung tber den Bau von Betriebsraumen fir elektrische
Anlagen

(EltBauVO)

Vom 15. Oktober 1974

(GVBI. S. 2671)
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Auf Grund des § 107 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2 in Verbindung mit § 83 Abs. 2 Satz 3 der
Bauordnung fur Berlin (BauOBIn) in der Fassung vom 13. Februar 1971 (GVBI. S. 456/1604) wird
verordnet:

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt fur elektrische Betriebsraume mit den in 8§ 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten
elektrischen Anlagen in

1. Waren- und Geschéftshausern,

Versammlungsstatten, ausgenommen Versammlungsstétten in fliegenden Bauten,
Biro- und Verwaltungsgebauden,

Krankenanstalten, Entbindungs- und Sauglingsheimen,

Altenpflegeheimen,

Schulen und Sportstatten,

Beherbergungsstatten,

Gaststatten,
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geschlossenen Grol3garagen und
10. Wohngebauden.

(2) Diese Verordnung gilt nicht fur elektrische Betriebsraume in freistehenden Gebauden oder durch
Brandwande abgetrennten Gebadudeteilen, wenn diese nur die elektrischen Betriebsrdume enthalten.
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§ 2 Begriffsbestimmung

Betriebsraume fir elektrische Anlagen (elektrische Betriebsraume) sind Raume, die ausschlief3lich
zur Unterbringung von Einrichtungen zur Erzeugung oder Verteilung elektrischer Energie oder zur
Aufstellung von Batterien dienen.

§ 3 Allgemeine Anforderungen
(1) Innerhalb von Gebauden nach § 1 Abs. 1 missen

1. Transformatoren und Schaltanlagen fir Nennspannungen tber 1 kV,
2. ortsfeste Stromerzeugungsaggregate und
3. Zentralbatterien fur Sicherheitsbeleuchtung

in jeweils eigenen elektrischen Betriebsraumen untergebracht sein. Schaltanlagen fur
Sicherheitsbeleuchtung dirfen nicht in elektrischen Betriebsrdumen mit Anlagen nach Satz 1 Nr. 1
und 2 aufgestellt werden. Es kann verlangt werden, dass sie in eigenen elektrischen Betriebsraumen
aufzustellen sind.

(2) Die elektrischen Anlagen missen den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

8§ 4 Anforderungen an elektrische Betriebsraume

(1) Elektrische Betriebsrdume fir die in 8 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten elektrischen Anlagen
mussen so angeordnet sein, dass sie im Gefahrenfall von allgemein zugéanglichen R&umen oder vom
Freien leicht und sicher erreichbar sind und ungehindert verlassen werden kdénnen; sie durfen von
Treppenraumen mit notwendigen Treppen nicht unmittelbar zuganglich sein. Der Rettungsweg
innerhalb elektrischer Betriebsrdume bis zu einem Ausgang darf nicht langer als 40 m sein.

(2) Die Raume mussen so grof3 sein, dass die elektrischen Anlagen ordnungsgemal? errichtet und
betrieben werden kénnen; sie missen eine lichte Hohe von mindestens 2 m haben. Uber
Bedienungs- und Wartungsgéangen muss eine Durchgangshéhe von mindestens 1,80 m vorhanden
sein.

(3) Die RGume mussen standig so wirksam be- und entliiftet werden, dass die beim Betrieb der
Transformatoren und Stromerzeugungsaggregate entstehende Verlustwérme, bei Batterien die Gase,
abgefuhrt werden.

(4) In elektrischen Betriebsraumen sollen Leitungen und Einrichtungen, die nicht zum Betrieb der
elektrischen Anlagen erforderlich sind, nicht vorhanden sein.

8 5 Zusatzliche Anforderungen an elektrische Betriebsraume fir Transformatoren
und Schaltanlagen mit Nennspannungen tber 1 kV

(1) Elektrische Betriebsrdume fir Transformatoren und Schaltanlagen mit Nennspannungen Uber 1
kV missen von anderen Raumen feuerbestéandig abgetrennt sein. Wande von Raumen mit
Oltransformatoren mussen auRerdem so dick wie Brandwénde sein. Offnungen zur Durchfiihrung von
Kabeln sind mit nichtbrennbaren Baustoffen zu schlie3en.

(2) Turen mussen mindestens feuerhemmend und selbstschlieRend sein sowie aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen; soweit sie ins Freie flihren, geniigen selbstschlie3ende Tiren aus
nichtbrennbaren Baustoffen. Tldren missen nach aul3en aufschlagen. Tirschlésser miissen so
beschaffen sein, dass der Zutritt unbefugter Personen jederzeit verhindert ist, der Betriebsraum
jedoch ungehindert verlassen werden kann. An den Tiren muss auf3en ein Hochspannungswarnschild
angebracht sein.

(3) Elektrische Betriebsraume fiir Oltransformatoren diirfen sich nicht in Geschossen befinden, deren
FuRboden mehr als 4 m unter der festgelegten Gelandeoberflache liegt. Sie dirfen auch nicht in
Geschossen Uber dem Erdgeschoss liegen.

(4) Die Zuluft fur die R&ume muss unmittelbar oder Uber besondere Luftungsleitungen dem Freien
entnommen, die Abluft unmittelbar oder Uber besondere Liftungsleitungen ins Freie gefuhrt werden.
Luftungsleitungen, die durch andere Raume fuhren, sind so herzustellen, dass Feuer und Rauch nicht
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in andere Raume uibertragen werden konnen. Offnungen von Liiftungsleitungen zum Freien miissen
Schutzgitter haben.

(5) FuBbbéden missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht fiir FuBbodenbelage.

(6) Unter Transformatoren muss auslaufende Isolier- und Kihlflissigkeit sicher aufgefangen werden
kdnnen. Fir héchstens drei Transformatoren mit jeweils bis zu 1000 | Isolierflissigkeit in einem
elektrischen Betriebsraum gentigt es, wenn die Wande in der erforderlichen Hohe sowie der
FuRboden undurchlassig ausgebildet sind; an den Tiren missen entsprechend hohe und
undurchléssige Schwellen vorhanden sein.

(7) Fenster, die von auf3en leicht erreichbar sind, miissen so beschaffen oder gesichert sein, dass
Unbefugte nicht in den elektrischen Betriebsraum eindringen kdnnen.

(8) R&dume mit Transformatoren diirfen vom Gebaudeinnern aus nur von Fluren und Uber
Sicherheitsschleusen zugéanglich sein. Bei Raumen mit Oltransformatoren muss mindestens ein
Ausgang unmittelbar ins Freie oder Uber einen Vorraum ins Freie fihren. Der Vorraum darf auch mit
dem Schaltraum, jedoch nicht mit anderen Raumen in Verbindung stehen. Sicherheitsschleusen mit
mehr als 20 cbm Luftraum miissen Rauchabzlige haben.

(9) Abweichend von Absatz 8 Satze 1 und 2 sind Sicherheitsschleusen und unmittelbar oder Gber
einen Vorraum ins Freie filhrende Ausgéange nicht erforderlich bei RGumen mit Transformatoren in

1. Waren- und Geschaftshausern mit Verkaufsstétten, die einzeln oder zusammen eine
Verkaufsraumnutzflache von nicht mehr als 2000 m2 haben,

2. Versammlungsstétten, die nicht dem Geltungsbereich der Versammlungsstéttenverordnung
unterliegen,

Biro- und Verwaltungsgebauden, die keine Hochhauser sind,
Krankenanstalten, Entbindungs- und Sauglingsheimen mit nicht mehr als 30 Betten,

Altenpflegeheimen,
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Schulen und Sportstétten, die keine Raume enthalten, auf welche die
Versammlungsstéattenverordnung anzuwenden ist,

7. Beherbergungsstéatten mit nicht mehr als 30 Betten,
8. Wohngebéauden, die keine Hochhauser sind.

Elektrische Betriebsraume mit Oltransformatoren miissen von anderen Raumen feuerbestandig
abgetrennt sein; Tlren in diesen Wanden missen feuerbesténdig und selbstschliel3end sein.

8§ 6 Zusatzliche Anforderungen an elektrische Betriebsraume fir ortsfeste
Stromerzeugungsaggregate

(1) Fur elektrische Betriebsradume flir ortsfeste Stromerzeugungsaggregate gilt 8 5 Abs. 1, 2, 4 und 5
sinngemal3. Wande in der erforderlichen Héhe sowie der Ful3boden miissen gegen
wassergefahrdende Flussigkeiten undurchléassig ausgebildet sein; an den Tlren muss eine
mindestens 10 cm hohe Schwelle vorhanden sein.

(2) Die Abgase von Verbrennungsmaschinen sind tiber besondere Leitungen ins Freie zu fihren. Die
Abgasrohre missen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von mindestens 10 cm
haben. Werden Abgasrohre durch Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen gefuhrt, so sind die
Bauteile im Umkreis von 10 cm haben. Werden Abgasrohre durch Bauteile aus brennbaren
Baustoffen gefiihrt, so sind die Bauteile im Umkreis von 10 cm aus nichtbrennbaren feuerbestandigen
Baustoffen herzustellen, wenn ein besonderer Schutz gegen strahlende Warme nicht vorhanden ist.

(3) Die R&ume mussen frostfrei sein oder beheizt werden kénnen.

8 7 Zusatzliche Anforderungen an Batterieraume

(1) Raume fur Zentralbatterien miissen von Raumen mit erhdhter Brandgefahr feuerbestéandig, von
anderen Raumen mindestens feuerhemmend getrennt sein. Dies gilt auch fir Batterieschranke. § 5
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Abs. 4 gilt sinngemaR. Die Raume miissen frostfrei sein oder beheizt werden kénnen. Offnungen zur
Durchfuhrung von Kabeln sind mit nichtbrennbaren Baustoffen zu schliel3en..

(2) Turen missen nach auf3en aufschlagen, in feuerbestandigen Trennwanden mindestens
feuerhemmend und selbstschlieend sein und in allen anderen Féallen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen.

(3) FuRbbden sowie Sockel fur Batterien miissen gegen die Einwirkung der Elektrolyten
widerstandsfahig sein. An den Tiren muss eine Schwelle vorhanden sein, die auslaufende
Elektrolyten zurlckhélt.

(4) Der FuBboden von Batterierdumen, in denen geschlossene Zellen aufgestellt werden, muss an
allen Stellen fur elektrostatische Ladungen einheitlich und ausreichend ableitfahig sein.

(5) Luftungsanlagen missen gegen die Einwirkungen des Elektrolyten widerstandsfahig sein.

(6) Das Rauchen und das Verwenden von offenem Feuer sind in den Batterierdumen verboten;
hierauf ist durch Schilder an der Aul3enseite der Turen hinzuweisen.

§ 8 Zusatzliche Bauvorlagen

Die Bauvorlagen missen Angaben Uber die Lage des Betriebsraumes und die Art der elektrischen
Anlage enthalten. Soweit erforderlich, missen sie ferner Angaben Uber die Schallschutzmaf3hahmen
enthalten.

8 9 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1974 in Kraft.

eltbauv.doc Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung VI F



	EltBauVO
	Inhaltsverzeichnis
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Begriffsbestimmung
	§ 3 Allgemeine Anforderungen
	§ 4 Anforderungen an elektrische Betriebsräume
	§ 5 Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume für Transformatoren
	§ 6 Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume für ortsfeste
	§ 7 Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume
	§ 8 Zusätzliche Bauvorlagen
	§ 9 Inkrafttreten


